
 
 

 

 
 
 

Beschlussbuch 
Beschlüsse des Allgemeinen Studentischen Ausschusses der XXXIII. 
Legislatur gem. Art.31 Abs. 2,3 Satzung der Studierendenschaft der 

Europa-Universität Frankfurt Oder 



 
 

Datum Rfd.
Nr 

Antrags-
steller 

Wortlaut des An-
trags 

Wortlaut des Be-
schlusses 

Stimm-
zahl 

07.08.23 1 AStA - Fi-
nanzen 

Der AStA möge die 
Tagesordnung an-
nehmen 

Der AStA nimmt 
die Tagesordnung 
an. 

5/0/0 

 2 AStA - Fi-
nanzen 

Der AStA möge be-
schließen, dass alle 
AStA Referenten 
sich mit einem 
Merch-Produkt 
ausstatten. 

Der AStA be-
schließt, dass alle 
AStA Referenten 
sich mit einem 
Merch-Produkt 
ausstatten. 

6/0/0 

 3 AStA -Fi-
nanzen 

Der AStA möge den 
Honorarvertrag für 
Svea Kühl be-
schließen als Be-
schäftigte im AStA 
Shop. 

Der AStA be-
schließt den Ho-
norarvertrag für 
Svea Kühl als Be-
schäftigte im AStA 
Shop. 

6/0/0 

 4 AStA - Fi-
nanzen 

Der AStA möge die 
Ausschreibung der 
Berufenenstelle für 
Öffentlichkeitsar-
beit beschließen. 

Der AStA be-
schließt die Aus-
schreibung der 
Berufenenstelle 
für Öffentlich-
keitsarbeit. 

6/0/0 

15.08.23 5 AStA - Ver-
waltung 

Der AStA möge die 
Tagesordnung an-
nehmen.  

Der AStA nimmt 
die Tagesordnung 
an. 

5/0/0 

 6 Marie 
Götze und 
Rob 

Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag 
„Tickling Bounda-
ries“ in Höhe von 
300€ bewilligen. 

Der AStA bewilligt  
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 
Studierenden-
schaft für den Pro-
jektantrag „Tick-
lung Boundaries“ 
in Höhe von 300€. 

5/0/0 



 
 

 7 Stuck e.V. Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag 
„KrachImKeller“ in 
Höhe von 399€ be-
willigen. 

Der AStA bewilligt 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 
Studierenden-
schaft für den Pro-
jektantrag 
„KrachImKeller“ in 
Höhe von 399€. 

5/0/0 

14.09.23 8 AStA-Fi-
nanzen 

Der AStA möge die 
Tagesordnung an-
nehmen.  

Der AStA nimmt 
die Tagesordnung 
an. 

3/0/0 

 
 

9 ELSA – 
Frankfurt 

Oder 

Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag 
„Referent:innentref-
fen“ in Höhe von 
220€ bewilligen. 

Der AStA bewilligt 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 
Studierenden-
schaft für den Pro-
jektantrag „Refe-
rent:innen- 
treffen“ in Höhe 
von 220€. 

4/0/0 

 10 Students 
for Climate 

Justice 
i.V. Svea 

Kühl 

Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag 
„Globaler Klima-
streik FFO/Słubice“ 
in Höhe von 495€ 
bewilligen. 

Der AStA bewilligt 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 
Studierenden-
schaft für den Pro-
jektantrag „Globa-
ler Klimastreik 
FFO/Słubice“ in 
Höhe von 495€. 

4/0/0 

 11 FSR Jura Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag 

Der AStA bewilligt 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 
Studierenden-

 



 
 

„Ersti-Fahrt 2023“ in 
Höhe von 900€ be-
willigen. 

schaft für den Pro-
jektantrag „Ersti-
Fahrt 2023“ in 
Höhe von 900€. 

 12 AStA  Der AStA die beru-
fene Person für die 
Öffentlichkeitsar-
beit wählen 

1. Wahlgang Giulia:2 
Julian:1 
Enthalt- 
ung: 1 
 
Giulia 
Eberhardt 
ist ab so-
fort die 
berufene 
Person 
für die 
Öffent-
lichkeit-
arbeit 
des AStA 
der 33. 
Legislatur 

19.10. 
2023 

13 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA möge die 
Tagesordnung an-
nehmen. 

Der AStA nimmt 
die Tagesordnung 
an. 

8 0 0 

 
 

14 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA möge je-
weils die Protokolle 
der ersten drei Sit-
zungen beschlie-
ßen.  

Der AStA be-
schließt jeweils 
die Protokolle der 
ersten drei Sitzun-
gen. 

8 0 0 

 15 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA möge be-
schließen, dass das 
AStA Logo für die 
Vermarktung von 
Franky O verwen-
det wird. 

Der AStA be-
schließt, dass das 
AStA Logo für die 
Vermarktung von 
Franky O verwen-
det wird. 

7 0 0 

 16 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA möge fol-
gende Sitzungster-
mine beschließen:  
 
26.10.2023 
09.11.2023 

Der AStA be-
schließt die Sit-
zungstermine: 
 
26.10.2023 
09.11.2023 

7 0 0 



 
 

23.11.2023 
07.12.2023 
21.12.2023, 
 
welche jeweils um 
18.15 Uhr beginnen. 

23.11.2023 
07.12.2023 
21.12.2023, 
 
welche jeweils um 
18.15 Uhr begin-
nen. 

 17 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA möge die 
Winterpause zwi-
schen dem 25.12.-
31.12. beschließen. 

Der AStA be-
schließt die Win-
terpause zwischen 
dem 25.12.-31.12. 

6 0 1 

 18 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag „ 
Stadtführung 
Frankfurt Oder - 
Słubice“ in Höhe 
von 40€ bewilligen. 

Der AStA bewilligt 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 
Studierenden-
schaft für den Pro-
jektantrag „ Stadt-
führung Frankfurt 
Oder - Słubice“ in 
Höhe von 40€. 

8 0 0 

 19 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag 
„fforst Workshop“ in 
Höhe von 600€ be-
willigen. 

Der AStA bewilligt 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 
Studierenden-
schaft für den Pro-
jektantrag „fforst 
Workshop“ in 
Höhe von 600€. 

8 0 0  

 19 Maksymi-
lian  

Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag 
„Kolo Naukowe - 
Workshop“ in Höhe 

Der AStA bewilligt 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 
Studierenden-
schaft für den Pro-
jektantrag „Kolo 

7 1 0  



 
 

von 356,46€ bewil-
ligen. 
 
 

Naukowe - Work-
shop“ in Höhe von 
356,46€. 
 
 

 20 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA möge be-
schließen, dass 
Giulia bei der Frage 
der Besetzung des 
AStA Shops mitbe-
stimmen darf. 

Der AStA be-
schließt, dass Giu-
lia bei der Frage 
der Besetzung des 
AStA Shop mitbe-
stimmen darf. 

8 0 0 

 21 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA wählt den 
Mitarbeiter für den 
AStA Shop.  

1. Wahlgang 
 

Kateryna 
8 
Annett 1 
Pranab 0  
Gabriel 0 
 
Kateryna 
wird da-
mit ab 
dem 
19.10.2023 
als Mit-
arbeiterin 
im AStA 
Shop tä-
tig sein. 

 22 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA möge die 
Ausschreibung der 
Berufenenstelle für 
die Unterstützung 
im AStA Vorstand 
beschließt. 

Der AStA be-
schließt die Aus-
schreibung der 
Berufenenstelle 
für die Unterstüt-
zung im AStA Vor-
stand. 

8 0 0 

26.10.23 23 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA möge die 
Tagesordnung an-
nehmen. 

Die Tagesordnung 
wird angenom-
men. 

5 0 0 

 24 Stuck e.V. Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 

Der AStA bewilligt 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 

5 0 0 



 
 

Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag 
„Queer Party“ in 
Höhe von 450€ be-
willigen. 

Studierenden-
schaft für den Pro-
jektantrag „Queer 
Party“ in Höhe von 
450€ bewilligen. 

 25 ELSA Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag 
„Juracon in Mün-
chen“ in Höhe von 
450€ bewilligen. 

Der AStA bewilligt 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 
Studierenden-
schaft für den Pro-
jektantrag „Jura-
con in München“ 
in Höhe von 450€. 

4 0 1 

 26 Katholi-
sches Stu-

dieren-
dentrum 
Slubice 

Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag 
„Polove Projekt“ in 
Höhe von 300€ be-
willigen. 

Der AStA möge 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 
Studierenden-
schaft für den Pro-
jektantrag „Polove 
Projekt“ in Höhe 
von 300€ bewilli-
gen. 

5 0 0 

 27 Karl Rühl Der AStA möge Karl 
Rühl zum Berufe-
nen für die AStA-
Vorstandsarbeit 
wählen. 

Personenwahl 5 0 0 
 
Karl Rühl 
ist ab 
dem 
26.10.23 
AStA Be-
rufener 
für die 
AStA-
Vor-
stands- 
Arbeit. 

30.10.23  AStA Ver-
waltung 

Der AStA möge be-
schließen, dass das 

Der AStA be-
schließt, dass das 

9 0 0 



 
 

AStA Logo für die 
Stolpersteinaktion 
von Rene Pach-
mann und der Jun-
gen Union FFO ver-
wendet werden 
darf. 

AStA Logo für die 
Stolpersteinaktion 
von Rene Pach-
mann und der 
Jungen Union FFO 
verwendet werden 
darf. 

09.11.23  AStA Ver-
waltung 

Der AStA möge die 
Tagesordnung be-
schließen. 

Der AStA be-
schließt die Ta-
gesordnung. 

5 0 0 

 28 Kolo Nau-
kowe 

Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag 
„Didaktische Schu-
lung über die Funk-
tionsweise der stu-
dentischen Rechts-
klinik“ in Höhe von 
74€ bewilligen. 

Der AStA bewilligt 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 
Studierenden-
schaft für den Pro-
jektantrag „Didak-
tische Schulung 
über die Funkti-
onsweise der stu-
dentischen 
Rechtsklinik“ in 
Höhe von 74€. 

4 0 1 

 29 Larissa 
Behrendt 

Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag 
„Förderung Zwi-
schentagung Bun-
desfachschaft“ in 
Höhe von 106,16€ 
bewilligen. 

Der AStA bewilligt 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 
Studierenden-
schaft für den Pro-
jektantrag „Förde-
rung Zwischenta-
gung Bundesfach-
schaft“ in Höhe 
von 106,16€. 

5 0 0 

 30 Viaphoni-
ker 

Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 

Der AStA bewilligt 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 

5 0 0 



 
 

den Projektantrag 
„Probenwochen-
ende“ in Höhe von 
200€ bewilligen. 

Studierenden-
schaft für den Pro-
jektantrag „Pro-
benwochenende“ 
in Höhe von 200€. 

14.11.23 31 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA möge die 
Tagesordnung an-
nehmen. 

Der AStA nimmt 
die Tagesordnung 
an 

8 0 0 

23.11.23 32 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA möge die 
Protokolle vom 
14.11.23 sowie vom 
09.11.23 annehmen. 

Die Protokolle 
vom 14.11.2023 so-
wie vom 09.11.2023 
werden mit 5/0/0 
angenommen. 

5 0 0 

 33 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA möge die 
Tagesordnung an-
nehmen. 

Der AStA nimmt 
die Tagesordnung 
an. 

5 0 0 

 34 Gabriela 
Pawlowicz 

Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag 
„AStA Awareness 
Schulung “ in Höhe 
von 600€ bewilli-
gen. 

Der AStA bewilligt 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 
Studierenden-
schaft für den Pro-
jektantrag „AStA 
Awareness Schu-
lung“ in Höhe von 
600€. 

6 0 0 

07.12.23 35 AStA Ver-
waltung 

Der AStA möge die 
Tagesordnung be-
schließen 

Der AStA be-
schließt die Ta-
gesordnung 

6 0 0 

 36 AStA Ver-
waltung 

Der AStA möge das 
Protokoll der 8. Sit-
zung annehmen. 

Der AStA be-
schließt das Pro-
tokoll der 8.Sit-
zung 

6 0 1 

 37 Ver- 
Buen-

dungs- 
haus fforst 

e.V. 

Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag 
„belarusian movie 

Der AStA bewilligt 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 
Studierenden-
schaft für den Pro-

5 0 2 



 
 

night“ in Höhe von 
100€ bewilligen. 

jektantrag „bela-
rusian movie 
night“ in Höhe von 
100€. 

 38 Nicolas 
Lebrun 

Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag 
„sweet tooth erste 
Veranstaltung im 
Stuck e.V.“ in Höhe 
von 283,04€ bewil-
ligen. 

Der AStA bewilligt 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 
Studierenden-
schaft für den Pro-
jektantrag „sweet 
tooth erste Veran-
staltung im Stuck 
e.V.“ in Höhe von 
283,04€. 

7 0 0 

 39 AStA Ver-
waltung 

Der AStA möge die 
Behandlung des 
folgenden Antrages 
trotz Abwesenheit 
des Antragsstellers 
genehmigen. 

Der AStA behan-
delt den folgen-
den Antrag trotz 
Abwesenheit des 
Antragsstellers. 

5 0 0 

 40 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA möge die 
Beitragsordnung 
für das Sommerse-
mester 2024 be-
schließen. 

Der AStA be-
schließt die Bei-
tragsordnung für 
das Sommerse-
mester 2024. 

5 0 0 
 

 41 AStA Ver-
waltung 

Der AStA möge die 
Behandlung des 
folgenden Antrages 
trotz Abwesenheit 
des Antragsstellers 
behandeln. 

Der AStA behan-
delt den folgen-
den Antrag trotz 
Abwesenheit des 
Antragsstellers 

5 0 0 

 42 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA möge fol-
gende Änderung 
der GO-AStA be-
schließen: 
 
Grundsätzlich wer-
den in der GO die 
Worte: „Vorsitz“ 

Der beschließt fol-
gende Änderung 
der GO-AStA: 
 
Grundsätzlich 
werden in der GO 
die Worte: „Vorsitz“ 
durch „Repräsen-
tanz“ ersetzt. 

5 0 0 



 
 

durch „Repräsen-
tanz“ ersetzt. 
 
Grundsätzlich wird 
in der GO gender-
sensible Sprache 
verwendet.  
 
§ 2 Abs.2:  Das Refe-
rat für Repräsen-
tanz ist gegenüber 
den anderen Mit-
gliedern weisungs-
befugt. Eine Wei-
sung kann jedoch 
durch einen AStA‐
Beschluss mit ein-
facher Mehrheit für 
ungültig er‐ klärt 
werden. Ist das Re-
ferat für Repräsen-
tanz nicht besetzt, 
so geht die Wei-
sungsbefugnis auf 
die weiteren Vor-
standsmitglieder 
über. 
 
§ 2 Abs.4: Das Refe-
rat für Repräsen-
tanz ist stimmbe-
rechtigtes Mitglied 
im Förderkreis der 
Europa‐ Universität 
VIADRINA e.V. Zu 
seinen Aufgaben 
gehört zudem die 
Teilnahme an de-
ren Sitzungen. Ist 
das Referat für Re-
präsentanz nicht 
besetzt, wird per 

 
Grundsätzlich 
wird in der GO 
gendersensible 
Sprache verwen-
det.  
 
§ 2 Abs.2:  Das Re-
ferat für Reprä-
sentanz ist ge-
genüber den an-
deren Mitgliedern 
weisungsbefugt. 
Eine Weisung 
kann jedoch 
durch einen AStA‐
Beschluss mit ein-
facher Mehrheit 
für ungültig er‐ 
klärt werden. Ist 
das Referat für Re-
präsentanz nicht 
besetzt, so geht 
die Weisungsbe-
fugnis auf die wei-
teren Vorstands-
mitglieder über. 
 
§ 2 Abs.4: Das Re-
ferat für Reprä-
sentanz ist 
stimmberechtig-
tes Mitglied im 
Förderkreis der 
Europa‐ Universi-
tät VIADRINA e.V. 
Zu seinen Aufga-
ben gehört zudem 
die Teilnahme an 
deren Sitzungen. 
Ist das Referat für 
Repräsentanz 



 
 

Beschluss ein Ver-
treter für diesen 
bestimmt. 
 
§ 2 Abs.5: Das Refe-
rat für Repräsen-
tanz bildet zusam-
men mit dem Refe-
rat für Verwaltung 
und Digitalisierung, 
sowie dem Referat 
für Finanzen den 
Vorstand des AStA. 
 
§ 2 Abs. 6: Weitere 
Aufgaben können 
der Richtlinie zur 
Aufgabenverteilung 
im AStA (RL‐AStA) 
unter § 5 A) ent-
nommen werden. 
Ist das Referat für 
Repräsentanz nicht 
besetzt, gehen die 
Aufgaben auf die 
anderen Vor-
standsmitglieder 
und weiteren Refe-
rate über. 
 
§ 3 Abs.2 Die Zeich-
nungsberechtigung 
innerhalb der 
Haushalts‐ und 
Wirtschaftsführung 
außerhalb von Ab-
satz 1 obliegt nur 
den Referaten für 
Repräsentanz, Fi-
nanzen und Ver-
waltung, soweit es 

nicht besetzt, wird 
per Beschluss ein 
Vertreter für die-
sen bestimmt. 
 
§ 2 Abs.5: Das Re-
ferat für Reprä-
sentanz bildet zu-
sammen mit dem 
Referat für Ver-
waltung und Digi-
talisierung, sowie 
dem Referat für 
Finanzen den Vor-
stand des AStA. 
 
§ 2 Abs. 6: Weitere 
Aufgaben können 
der Richtlinie zur 
Aufgabenvertei-
lung im AStA (RL‐
AStA) unter § 5 A) 
entnommen wer-
den. Ist das Refe-
rat für Repräsen-
tanz nicht besetzt, 
gehen die Aufga-
ben auf die ande-
ren Vorstandsmit-
glieder und weite-
ren Referate über. 
 
§ 3 Abs.2 Die 
Zeichnungsbe-
rechtigung inner-
halb der Haus-
halts‐ und Wirt-
schaftsführung 
außerhalb von 
Absatz 1 obliegt 
nur den Referaten 
für Repräsentanz, 



 
 

sich um Verfügun-
gen handelt, die 
der Aufrechterhal-
tung des Ge-
schäftsbetriebs 
dienen. 1. Von Ver-
fügungen, die der 
Aufrechterhaltung 
des Geschäftsbe-
triebs dienen ist re-
gelmäßig nicht 
auszugehen. 2. In 
den Fällen des Ab-
satzes 3 ist ein Be-
schluss des AStA 
erforderlich, wenn 
diese zur Bildung 
eines Aktivpostens 
im Anlagevermö-
gen führen. 
 
§ 3 Abs.3,4 werden 
ersatzlos gestri-
chen 
 
§ 8 Abs.1: Der AStA 
ist beschlussfähig, 
wenn zur Sitzung 
ordnungsgemäß 
geladen wurde und 
mindestens die 
Hälfte seiner Mit-
glieder anwesend 
sind. 
 
§ 14 Abs.4: Das Pro-
tokoll ist innerhalb 
von fünf Tagen den 
AStA‐Mitgliedern 
und den berufenen 
Stu‐ dierenden vor-

Finanzen und Ver-
waltung, soweit es 
sich um Verfü-
gungen handelt, 
die der Aufrecht-
erhaltung des Ge-
schäftsbetriebs 
dienen. 1. Von Ver-
fügungen, die der 
Aufrechterhaltung 
des Geschäftsbe-
triebs dienen ist 
regelmäßig nicht 
auszugehen. 2. In 
den Fällen des 
Absatzes 3 ist ein 
Beschluss des 
AStA erforderlich, 
wenn diese zur 
Bildung eines Ak-
tivpostens im An-
lagevermögen 
führen. 
 
§ 3 Abs.3,4 werden 
ersatzlos gestri-
chen 
 
§ 8 Abs.1: Der AStA 
ist beschlussfähig, 
wenn zur Sitzung 
ordnungsgemäß 
geladen wurde 
und mindestens 
die Hälfte seiner 
Mitglieder anwe-
send sind. 
 
§ 14 Abs.4: Das 
Protokoll ist inner-
halb von fünf Ta-



 
 

zulegen. Das Proto-
koll kann jederzeit 
auf der Homepage 
des AStA eingese-
hen werden. Außer-
dem sind auf An-
frage Kopien aus-
zuhändigen. 
 
§ 16 Abs.2: Umlauf-
beschlüsse können 
grundsätzlich 
formfrei erfolgen, 
sofern 1/3 der 
Stimmberechtigten 
keine bestimmte 
Form verlangen. 
 

gen den AStA‐Mit-
gliedern und den 
berufenen Stu‐ 
dierenden vorzu-
legen. Das Proto-
koll kann jederzeit 
auf der Homepage 
des AStA eingese-
hen werden. Au-
ßerdem sind auf 
Anfrage Kopien 
auszuhändigen. 
 
§ 16 Abs.2: Um-
laufbeschlüsse 
können grund-
sätzlich formfrei 
erfolgen, sofern 
1/3 der Stimmbe-
rechtigten keine 
bestimmte Form 
verlangen. 
 

21.12.23 43 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA möge die 
Tagesordnung an-
nehmen.  

Der AStA nimmt 
die Tagesordnung 
an. 

7/0/0 

 44 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA möge das 
Protokoll zur neun-
ten Sitzung anneh-
men  

Der AStA nimmt 
das Protokoll zur 
neunten Sitzung 
an. 

7/0/0 

 45 FSR Jura Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag 
„Historische Tram-
fahrt“ in Höhe von 
100€ bewilligen. 

Der AStA bewilligt 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 
Studierenden-
schaft für den Pro-
jektantrag „Histo-
rische Tramfahrt“ 
in Höhe von 100€. 

7/0/0 



 
 

18.01.24 46 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA möge die 
Tagesordnung an-
nehmen. 

Der AStA nimmt 
die Tagesordnung 
an. 

7/0/0 

 47 AStA Ver-
waltung 

Der AStA möge 
Rene Pachmann 
(Hochschulseelsor-
ger) Rederecht zu-
sprechen. 

Der AStA gewährt 
Rene Pachmann 
(Hochschulseel-
sorger) Rederecht. 

7/0/0 

 48 SDS – 
Frankfurt 

Oder 

Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag 
„Vortrag zum sog. 
Nahost-Konflikt – 
antimuslimischer 
und antiarabischer 
Rassismus in 
Deutschland“ in 
Höhe von 300€ be-
willigen. 

Der AStA bewilligt 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 
Studierenden-
schaft für den Pro-
jektantrag „Vor-
trag zum sog. 
Nahost-Konflikt – 
antimuslimischer 
und antiarabi-
scher Rassismus 
in Deutschland“ in 
Höhe von 300€. 

6/0/0 

 49 Verbuen-
dungshaus 
fforst e.V. 

Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag 
„A.S. Fanning Live 
Concert“ in Höhe 
von 295€ bewilli-
gen. 

Der AStA bewilligt 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 
Studierenden-
schaft für den Pro-
jektantrag „A.S. 
Fanning Live Con-
cert“ in Höhe von 
295€. 

7/0/0 

 50 ViaPhoni-
ker 

Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag 

Der AStA bewilligt 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 
Studierenden-
schaft für den Pro-

7/0/0 



 
 

„Semesterab-
schlusskonzert“ in 
Höhe von 450€ be-
willigen. 

jektantrag „Se-
mesterabschluss-
konzert“ in Höhe 
von 450€. 

 51 Felix 
Brieske 

Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag 
„Wertschätzung ge-
genüber dem Eh-
renamt in akade-
mischen Gremien“ 
in Höhe von 615€ 
bewilligen. 

Der AStA bewilligt 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 
Studierenden-
schaft für den Pro-
jektantrag „Wert-
schätzung gegen-
über dem Ehren-
amt in akademi-
schen Gremien“ in 
Höhe von 615€. 

7/0/0 

 52 Kamila 
Schöll-Ma-

zurek 

Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag 
„Sicherheit als Vor-
bedingung für In-
tegration und 
Partizipation von 
Migrant*innen- 
welchen Anteil 
können 
Politik, Verwaltung 
und Zivilgesell-
schaft in Berlin 
leisten?“ in Höhe 
von 200€ bewilli-
gen. 

Der AStA bewilligt 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 
Studierenden-
schaft für den Pro-
jektantrag „Si-
cherheit als Vor-
bedingung für In-
tegration und 
Partizipation von 
Migrant*innen- 
welchen Anteil 
können 
Politik, Verwal-
tung und Zivilge-
sellschaft in Berlin 
leisten?“ in Höhe 
von 200€. 

6/0/0 

 53 AStA Sozi-
ales und 

Antidiskri-
minierung 

Der AStA möge eine 
Rundmail versen-
den, in welchem 
auf eine ERUA-Ver-

Der beschließt, 
dass eine Rund-
mail versendet 
wird, in welchem 
auf eine ERUA-

6/0/1 



 
 

anstaltung auf-
merksam gemacht 
wird. 

Veranstaltung 
aufmerksam ge-
macht wird. 

 54 AStA-Fi-
nanzen 

Der AStA möge die 
Erweiterung des 
Projektantragsfor-
mulars um drei 
Zeilen für das Awa-
renesskonzept be-
schließen. 

Der AStA be-
schließt die Erwei-
terung des Projek-
tantragsformulars 
im drei Zeilen für 
das Awareness-
konzept beschlie-
ßen. 

7/0/0 

 55 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA möge 
beim StuPa fol-
gende Änderung 
des RL-AStA bean-
tragen: 
 
Ergänzung um den 
§ 5b mit folgendem 
Inhalt: 
 
(1) Der AStA gilt als 
unterbesetzt, wenn 
entweder eines der 
Vorstandsreferate 
gemäß § 5 A), 512 
B) oder 5 C) nicht 
besetzt ist, oder 
drei der Nichtvor-
standsreferate ge-
mäß § 5 D) bis I) 
nicht 
besetzt sind. 
 
(2) Ist ein Vor-
standsreferat nicht 
besetzt, so wird 
dessen Verantwor-
tungsbereich auf 
die 
anderen beiden 
Vorstandreferate 

Der AStA be-
schließt die Bean-
tragung folgender 
Änderung des RL-
AStA: 
 
Ergänzung um 
den § 5b mit fol-
gendem Inhalt: 
 
(1) Der AStA gilt 
als unterbesetzt, 
wenn entweder 
eines der Vor-
standsreferate 
gemäß § 5 A), 512 
B) oder 5 C) nicht 
besetzt ist, oder 
drei der Nichtvor-
standsreferate 
gemäß § 5 D) bis 
I) nicht 
besetzt sind. 
 
(2) Ist ein Vor-
standsreferat 
nicht besetzt, so 
wird dessen Ver-
antwortungsbe-
reich auf die 

7/0/0 



 
 

aufgeteilt. Die ge-
naue Verteilung 
der Aufgaben er-
folgt in 
Abstimmungen 
zwischen den ver-
bleibenden Vor-
standsreferaten. 
Aufgaben, deren 
Erfüllung 
weniger relevant 
ist, können vo-
rübergehend aus-
gesetzt werden. Die 
Aussetzung der 
Aufgaben muss per 
einfachen Mehr-
heitsbeschluss des 
AStAs erfolgen. 
 
(3) Referenten, die 
bisher ein nichtbe-
setztes Vorstands-
referat überneh-
men, unterliegen 
einer 
Haftungsbeschrän-
kung für während 
in ihrer Amtszeit 
auftretenden Schä-
den, sofern diese 
nicht grob fahrläs-
sig oder vorsätzlich 
verursacht wurden. 
Die Haftungsbe-
schränkung 
bezieht sich auf die 
persönliche Haf-
tung der betreffen-
den Person und 
nicht auf die Haf-
tung 

anderen beiden 
Vorstandreferate 
aufgeteilt. Die ge-
naue Verteilung 
der Aufgaben er-
folgt in 
Abstimmungen 
zwischen den ver-
bleibenden Vor-
standsreferaten. 
Aufgaben, deren 
Erfüllung 
weniger relevant 
ist, können vo-
rübergehend aus-
gesetzt werden. 
Die Aussetzung 
der 
Aufgaben muss 
per einfachen 
Mehrheitsbe-
schluss des AStAs 
erfolgen. 
 
(3) Referenten, die 
bisher ein nicht-
besetztes Vor-
standsreferat 
übernehmen, un-
terliegen einer 
Haftungsbe-
schränkung für 
während in ihrer 
Amtszeit auftre-
tenden Schäden, 
sofern diese 
nicht grob fahr-
lässig oder vor-
sätzlich verur-
sacht wurden. Die 
Haftungsbe-
schränkung 



 
 

des AStA als Gan-
zen. 
 
(4) Die Sicherstel-
lung der Abde-
ckung aller Pflicht-
aufgaben ist zu pri-
orisieren. Es kön-
nen 
wahlweise berufene 
Personen einge-
setzt werden oder 
die Verteilung der 
Aufgaben auf alle 
AStA-Referate 
durch Verteilung 
der Vorsitzreferate 
erfolgen. 
 
(5) Bei anhaltender 
Unterbesetzung 
gemäß § 5b Absatz 
1 kann der AStA-
Vorstand einstim-
mig 
beschließen, die 
Sprechzeiten vo-
rübergehend anzu-
passen und auf ein 
angemessenes 
Zeitpensum zu re-
duzieren. 
 
 

bezieht sich auf 
die persönliche 
Haftung der be-
treffenden Person 
und nicht auf die 
Haftung 
des AStA als Gan-
zen. 
 
(4) Die Sicherstel-
lung der Abde-
ckung aller 
Pflichtaufgaben 
ist zu priorisieren. 
Es können 
wahlweise beru-
fene Personen 
eingesetzt werden 
oder die Vertei-
lung der Aufgaben 
auf alle 
AStA-Referate 
durch Verteilung 
der Vorsitzreferate 
erfolgen. 
 
(5) Bei anhalten-
der Unterbeset-
zung gemäß § 5b 
Absatz 1 kann der 
AStA-Vorstand 
einstimmig 
beschließen, die 
Sprechzeiten vo-
rübergehend an-
zupassen und auf 
ein angemesse-
nes 
Zeitpensum zu re-
duzieren. 
 



 
 

01.02.20
24 

56 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA möge die 
Tagesordnung an-
nehmen. 

Der AStA nimmt 
die Tagesordnung 
an. 

8 0 0 

 57 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA möge die 
Protokolle der 10. 
und 11. Sitzung an-
nehmen. 

Der AStA nimmt 
die Protokolle der 
10. und 11. Sitzung 
an. 

8 0 0 

 58 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA möge sich 
für ein weiteres 
Amtsjahr von Peer 
Schwiders als 
BrandStuVen Spre-
cher aussprechen. 

Der AStA spricht 
sich einstimmig 
für ein weiteres 
Amtsjahr von Peer 
Schwiders als 
BrandStuVen 
Sprecher aus. 

8 0 0 

 59 Marie 
Mouton 

Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag 
„Intensivkurs in 
Frankreich“ in Höhe 
von 672 oder 768 € 
bewilligen. 

Der AStA bewilligt 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 
Studierenden-
schaft für den Pro-
jektantrag „Inten-
sivkurs in Frank-
reich“ in Höhe von 
672 oder 768€. 

7 0 0 

 60 EURA  Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag 
„ERUA Gamenight“ 
in Höhe von 300 € 
bewilligen. 

Der AStA bewilligt 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 
Studierenden-
schaft für den Pro-
jektantrag „ERUA 
Gamenight“ in 
Höhe von 300 €. 

5 0 0 

 62 AStA Sport Der AStA möge das 
folgende Projekt: 
„Unissued Diplo-
mas“ von einer A-
wareness Pflicht 
befreien. 

Der AStA befreit 
folgendes Projekt: 
„Unissued Diplo-
mas“ von einer A-
wareness Pflicht. 

8 0 0 



 
 

 62 Olha Kra-
hel 

Der AStA möge den 
Antrag auf Gewäh-
rung eines Projekt-
zuschusses aus 
Mitteln der Studie-
rendenschaft für 
den Projektantrag 
„Unissued Diplo-
mas“ in Höhe von 
477, 40 € bewilli-
gen. 

Der AStA bewilligt 
den Antrag auf 
Gewährung eines 
Projektzuschusses 
aus Mitteln der 
Studierenden-
schaft für den Pro-
jektantrag 
„Unissued Diplo-
mas“ in Höhe von 
477, 40 €. 

8 0 0 

 63 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA möge be-
schließen, dass er 
alle vier Wochen 
tagt in der vorle-
sungsfreien Zeit 

Der AStA be-
schließt, dass er 
alle vier Wochen 
tagt in der vorle-
sungsfreien Zeit 

8 0 0 

 64 AStA Fi-
nanzen 

Der AStA möge fol-
gende Änderung 
der RL-Awareness:  
 
§ 10 B wird voll-
ständig ersetzt 
durch: „Folgend 
gelten alle Bestim-
mungen der Richt-
linie zur Planung 
und Durchführung 
von Awareness-
Maßnahmen.“ 
 
§ 10 C wird voll-
ständig gestrichen. 
 
und die Einführung 
folgender Richtlinie 
zur Planung und 
Durchführung von 
Awareness-Maß-
nahmen beim 
StuPa beantragen. 
 
§ 1 Awareness 

Der AStA be-
schließt die Bean-
tragung folgender 
Änderung der RL-
Awareness:  
 
§ 10 B wird voll-
ständig ersetzt 
durch: „Folgend 
gelten alle Best-
immungen der 
Richtlinie zur Pla-
nung und Durch-
führung von Awa-
reness-Maßnah-
men.“ 
 
§ 10 C wird voll-
ständig gestri-
chen. 
 
und die Einfüh-
rung folgender 
Richtlinie zur Pla-
nung und Durch-

8 0 0 



 
 

 
Awareness be-
zeichnet die Fähig-
keit, die Bedürf-
nisse und Grenzen 
anderer Personen 
zu erkennen und 
deren Gewährleis-
tung, insbesondere 
in sozialen Kontex-
ten und bei Veran-
staltungen zu 
gewährleisten (De-
finition). Durch ge-
zielte Awareness-
Maßnahmen soll 
eine Umgebung 
geschaffen werden 
die inklusive, sicher 
und respektvoll ist 
(Ziel der Maß-
nahme). 
 
§ 2 Awareness-
Bestimmungen 
 
(1) Diese Bestim-
mungen gelten für 
alle Projekte und 
Veranstaltungen 
die aus Mitteln der 
Studierendenschaft 
i.S.d Richtlinie zur 
Vergabe von Pro-
jektzuschüssen aus 
Mitteln der 
Studierendenschaft 
(RL-Projekt) geför-
dert werden (Gel-
tungsbereich). 
 

führung von Awa-
reness-Maßnah-
men beim StuPa. 
 
§ 1 Awareness 
 
Awareness be-
zeichnet die Fä-
higkeit, die Be-
dürfnisse und 
Grenzen anderer 
Personen zu er-
kennen und deren 
Gewährleistung, 
insbesondere in 
sozialen Kontex-
ten und bei Ver-
anstaltungen zu 
gewährleisten 
(Definition). Durch 
gezielte Awaren-
ess-Maßnahmen 
soll eine Umge-
bung geschaffen 
werden die inklu-
sive, sicher und 
respektvoll ist 
(Ziel der Maß-
nahme). 
 
§ 2 Awareness-
Bestimmungen 
 
(1) Diese Bestim-
mungen gelten für 
alle Projekte und 
Veranstaltungen 
die aus Mitteln der 
Studierenden-
schaft i.S.d Richtli-
nie zur Vergabe 



 
 

(2) Es muss für jede 
Veranstaltung mit 
mehr als 12 erwar-
teten Teilnehmern, 
im Vorfeld 
mindestens eine 
Person (Ansprech-
person) zur Ge-
währleistung der 
Awareness-Maß- 
nahmen bestimmt 
werden. 
 
(3) Bei Veranstal-
tungen mit mehr 
als 24 erwarteten 
Teilnehmern, müs-
sen im Vorfeld 
mindestens zwei 
Personen (Awaren-
ess-Team) zur Ge-
währleistung der 
Awareness-Maß- 
nahmen bestimmt 
werden, davon 
mindestens eine 
Frau. 
 
(4) Bei Veranstal-
tungen mit mehr 
als 48 erwarteten 
Teilnehmern müs-
sen im Vorfeld 
mindestens vier 
Personen zur Ge-
währleistung der 
Awareness-Maß-
nahmen bestimmt 
werden, davon 
mindestens zwei 
Frauen. 
 

von Projektzu-
schüssen aus Mit-
teln der 
Studierenden-
schaft (RL-Pro-
jekt) gefördert 
werden (Gel-
tungsbereich). 
 
(2) Es muss für 
jede Veranstal-
tung mit mehr als 
12 erwarteten Teil-
nehmern, im Vor-
feld 
mindestens eine 
Person (Ansprech-
person) zur Ge-
währleistung der 
Awareness-Maß- 
nahmen be-
stimmt werden. 
 
(3) Bei Veranstal-
tungen mit mehr 
als 24 erwarteten 
Teilnehmern, 
müssen im Vor-
feld mindestens 
zwei Personen (A-
wareness-Team) 
zur Gewährleis-
tung der Awaren-
ess-Maß- 
nahmen be-
stimmt werden, 
davon mindestens 
eine Frau. 
 
(4) Bei Veranstal-
tungen mit mehr 
als 48 erwarteten 



 
 

(5) Bei Veranstal-
tungen mit mehr 
als 96 erwarteten 
Teilnehmern müs-
sen im Vorfeld 
mindestens 6 Per-
sonen zur Gewähr-
leistung der Awa-
reness-Maßnah-
men bestimmt 
werden, davon 
mindestens drei 
Frauen. 
 
(6) Die Ansprech-
person muss zuvor 
an der Schulung 
des Allgemeinen 
Studentischen Aus- 
schuss (AStA) oder 
einer durch den 
AStA anerkannten 
Schulung teilge-
nommen haben, 
bei einem Awaren-
ess-Team muss 
mindestens jeweils 
die Hälfte an einer 
Awareness- 
Schulung teilge-
nommen haben, 
davon mindestens 
eine Frau. 
 
(7) Eine Implemen-
tierung eines 
Schicht- oder 
Wechselsystems ist 
zulässig, wenn dies 
eine kontinuierli-
che Abdeckung ge-
währleistet und im 

Teilnehmern müs-
sen im Vorfeld 
mindestens vier 
Personen zur Ge-
währleistung der 
Awareness-Maß-
nahmen be-
stimmt werden, 
davon mindestens 
zwei Frauen. 
 
(5) Bei Veranstal-
tungen mit mehr 
als 96 erwarteten 
Teilnehmern müs-
sen im Vorfeld 
mindestens 6 Per-
sonen zur Ge-
währleistung der 
Awareness-Maß-
nahmen be-
stimmt werden, 
davon mindestens 
drei Frauen. 
 
(6) Die Ansprech-
person muss zu-
vor an der Schu-
lung des Allge-
meinen Studenti-
schen Aus- 
schuss (AStA) 
oder einer durch 
den AStA aner-
kannten Schulung 
teilgenommen 
haben, 
bei einem Awa-
reness-Team 
muss mindestens 
jeweils die Hälfte 



 
 

Vorfeld bestimmt 
worden ist. Fer- 
ner darf die erfor-
derte Anzahl von 
Personen, welche 
an der Awareness 
Schulung teil- 
genommen haben, 
nicht unterschrit-
ten werden. 
 
§ 3 Veranstaltun-
gen 
 
(1) Für Veranstal-
tungen mit Alko-
holkonsum oder 
Veranstaltungen 
i.S.v. § 7 Abs.1 a der 
RL-Projektförde-
rung (Partycharak-
ter, Diskothek, Fei-
ern) ist die Bestim-
mung einer A- 
wareness-Person 
oder die Bildung ei-
nes Awareness-
Teams zwingend 
erforderlich. 
 
(2) Nicht erfasst 
davon sind Veran-
staltungen die Sit-
zungen und Be-
sprechungen eines 
Hochschulpoliti-
schen Gremiums, 
Veranstaltungen 
innerhalb der 
Räumlichkeiten der 

an einer Awaren-
ess- 
Schulung teilge-
nommen haben, 
davon mindestens 
eine Frau. 
 
(7) Eine Imple-
mentierung eines 
Schicht- oder 
Wechselsystems 
ist zulässig, wenn 
dies 
eine kontinuierli-
che Abdeckung 
gewährleistet und 
im Vorfeld be-
stimmt worden ist. 
Fer- 
ner darf die erfor-
derte Anzahl von 
Personen, welche 
an der Awareness 
Schulung teil- 
genommen ha-
ben, nicht unter-
schritten werden. 
 
§ 3 Veranstaltun-
gen 
 
(1) Für Veranstal-
tungen mit Alko-
holkonsum oder 
Veranstaltungen 
i.S.v. § 7 Abs.1 a 
der 
RL-Projektförde-
rung (Partycha-
rakter, Diskothek, 



 
 

Viadrina, die durch 
einen Sicherheits-
dienst überwacht 
werden, Veranstal-
tungen mit 
Vorlesungscharak-
ter oder Study-
nights (offene 
Nacht der Biblio-
thek). 
 
 
(3) Unbeachtet von 
Absatz 1 und 2 kann 
der AStA oder das 
StuPa bei Erteilung 
bzw. Ge- 
nehmigung der 
Förderung die Ver-
pflichtung zur Be-
stimmung einer 
Ansprechperson 
oder zur Bildung ei-
nes Awareness-
Teams anordnen 
oder von der An-
ordnung absehen. 
 
§ 4 Besondere Best-
immungen für Pro-
jektfahrten 
 
(1) Für eine Projekt-
fahrt ist die Be-
stimmung eines A-
wareness-Person 
oder die Bildung ei- 
nes Awareness-
Team zwingend er-
forderlich. 
 

Feiern) ist die Be-
stimmung einer 
A- 
wareness-Person 
oder die Bildung 
eines Awareness-
Teams zwingend 
erforderlich. 
 
(2) Nicht erfasst 
davon sind Veran-
staltungen die 
Sitzungen und Be-
sprechungen ei-
nes 
Hochschulpoliti-
schen Gremiums, 
Veranstaltungen 
innerhalb der 
Räumlichkeiten 
der 
Viadrina, die 
durch einen Si-
cherheitsdienst 
überwacht wer-
den, Veranstal-
tungen mit 
Vorlesungscha-
rakter oder Study-
nights (offene 
Nacht der Biblio-
thek). 
 
 
(3) Unbeachtet 
von Absatz 1 und 2 
kann der AStA 
oder das StuPa bei 
Erteilung bzw. Ge- 
nehmigung der 
Förderung die 
Verpflichtung zur 



 
 

(2) Nicht erfasst 
sind Fahrten mit 
weniger als sechs 
Personen oder 
Fahrten zu einer 
Lan- 
des- oder Bundes-
fachschaft eines 
Fachschaftsrats. 
 
(3) Unbeachtet von 
Absatz 1 und 2 kann 
der AStA oder das 
StuPa bei Erteilung 
bzw. Ge- 
nehmigung der 
Förderung die Ver-
pflichtung zur Be-
stimmung einer 
Ansprechperson 
oder zur Bildung ei-
nes Awareness-
Teams anordnen 
oder von der An-
ordnung absehen. 
 
§ 5 Ansprechperson 
und Awareness-
Team 
 
(1) Folgende Best-
immungen gelten 
sowohl für das A-
wareness-Team als 
auch für die An- 
sprechperson. 
 
(2) Die Ansprech-
person unterstützt 
bei Problemen und 
Vorfällen die be-
troffenen Personen. 

Bestimmung einer 
Ansprechperson 
oder zur Bildung 
eines Awareness-
Teams anordnen 
oder von der An-
ordnung absehen. 
 
§ 4 Besondere 
Bestimmungen für 
Projektfahrten 
 
(1) Für eine Pro-
jektfahrt ist die 
Bestimmung eines 
Awareness-Person 
oder die Bildung 
ei- 
nes Awareness-
Team zwingend 
erforderlich. 
 
(2) Nicht erfasst 
sind Fahrten mit 
weniger als sechs 
Personen oder 
Fahrten zu einer 
Lan- 
des- oder Bundes-
fachschaft eines 
Fachschaftsrats. 
 
(3) Unbeachtet 
von Absatz 1 und 2 
kann der AStA 
oder das StuPa bei 
Erteilung bzw. Ge- 
nehmigung der 
Förderung die 
Verpflichtung zur 
Bestimmung einer 
Ansprechperson 



 
 

Sie handelt sowohl 
präventiv als auch 
restriktiv und muss 
für alle Veranstal-
tungs- und 
Projektteilneh-
mende erkennbar 
sein. 
 
(3) Vorfälle und 
Probleme, denen es 
entgegenzuwirken 
gilt, sind insbeson-
dere medizin- 
sche Notfälle, Fol-
gen von Alkohol-
konsum und ande-
ren berauschenden 
Substanzen, 
Rassismus, Mob-
bing, Sexismus so-
wie Diskriminierun-
gen jeglicher Art. 
(4) Dem Willen der 
betroffenen Person 
soll dabei in beson-
derem Rahmen 
Folge geleistet 
werden. 
(5) Die Ansprech-
person muss wäh-
rend der Durchfüh-
rung der Veranstal-
tung zurechnungs- 
fähig sein und un-
terliegt einem Al-
koholkonsumver-
bot sowie dem 
Konsumverbot 
sämt- 
licher berauschen-
der Substanzen. 

oder zur Bildung 
eines Awareness-
Teams anordnen 
oder von der An-
ordnung absehen. 
 
§ 5 Ansprechper-
son und Awaren-
ess-Team 
 
(1) Folgende Best-
immungen gelten 
sowohl für das A-
wareness-Team 
als auch für die 
An- 
sprechperson. 
 
(2) Die Ansprech-
person unterstützt 
bei Problemen 
und Vorfällen die 
betroffenen Perso-
nen. 
Sie handelt so-
wohl präventiv als 
auch restriktiv 
und muss für alle 
Veranstaltungs- 
und 
Projektteilneh-
mende erkennbar 
sein. 
 
(3) Vorfälle und 
Probleme, denen 
es entgegenzuwir-
ken gilt, sind ins-
besondere medi-
zin- 



 
 

 
§ 6 Auflagen 
Der AStA kann für 
die Durchführung 
einer Veranstal-
tung oder eines 
Projekts bei An- 
nahme des Projek-
tantrags folgende 
zusätzliche Aufla-
gen erteilen: 
a. die Anordnung 
für zusätzliche A-
wareness-Perso-
nen; 
b. die Einrichtung 
eines Rückzu-
graums (Sa-
fespace); 
c. die Anordnung, 
dass eine fahrfä-
hige Person mit ei-
nem Auto vor Ort 
ist; 
 
d. die Dokumenta-
tion von Vorfällen 
(Awareness-Proto-
koll), welche inner-
halb von 
14 Tagen beim AStA 
einzureichen ist. 
 
§ 7 Schulung 
 
(1) Die Awareness-
Schulung soll zu 
Beginn jedes Se-
mester mindestens 
einmal durch den 
AStA selbst oder 
durch einen vom 

sche Notfälle, Fol-
gen von Alkohol-
konsum und an-
deren berau-
schenden Sub-
stanzen, 
Rassismus, Mob-
bing, Sexismus 
sowie Diskriminie-
rungen jeglicher 
Art. 
(4) Dem Willen 
der betroffenen 
Person soll dabei 
in besonderem 
Rahmen Folge ge-
leistet 
werden. 
(5) Die Ansprech-
person muss wäh-
rend der Durch-
führung der Ver-
anstaltung zu-
rechnungs- 
fähig sein und un-
terliegt einem Al-
koholkonsumver-
bot sowie dem 
Konsumverbot 
sämt- 
licher berau-
schender Sub-
stanzen. 
 
§ 6 Auflagen 
Der AStA kann für 
die Durchführung 
einer Veranstal-
tung oder eines 
Projekts bei An- 



 
 

AStA ausgewählten 
externen Anbieter 
durchgeführt 
werden. 
 
(2) Alle neugewähl-
ten Fachschafts-
ratsmitglieder so-
wie alle neuge-
wählten Vorsitzen-
den 
von Initiativen mit 
einer Mitgliederzahl 
von 12 oder mehr 
Personen sollen an 
der Schu- 
lung teilnehmen. 
 
(3) Der AStA kann 
auf Antrag eines 
Studierenden eine 
zusätzliche Awa-
reness-Schulung 
anbieten. Auf be-
gründeten Antrag 
von 12 Studieren-
den oder mehr 
muss eine Awaren- 
ess-Schulung in-
nerhalb von 6 Wo-
chen durch den 
AStA durchgeführt 
werden. 
 
(4) Die vom AStA 
durchgeführte 
Schulung soll min-
desten ausfolgen-
den vier Modulen 
be- 
stehen: 
 

nahme des Pro-
jektantrags fol-
gende zusätzliche 
Auflagen erteilen: 
a. die Anordnung 
für zusätzliche A-
wareness-Perso-
nen; 
b. die Einrichtung 
eines Rückzu-
graums (Sa-
fespace); 
c. die Anordnung, 
dass eine fahrfä-
hige Person mit 
einem Auto vor 
Ort ist; 
 
d. die Dokumen-
tation von Vorfäl-
len (Awareness-
Protokoll), welche 
innerhalb von 
14 Tagen beim 
AStA einzureichen 
ist. 
 
§ 7 Schulung 
 
(1) Die Awaren-
ess-Schulung soll 
zu Beginn jedes 
Semester mindes-
tens einmal durch 
den 
AStA selbst oder 
durch einen vom 
AStA ausgewähl-
ten externen An-
bieter durchge-
führt 
werden. 



 
 

a. Modul 1: Einfüh-
rung in die Awa-
reness-Arbeit 
b. Modul 2: Um-
gang mit Alkohol-
konsum und dem 
Überkonsum von 
berauschen- 
den Mitteln 
c. Modul 3: Umgang 
mit diskriminieren-
den Vorfällen 
d. Modul 4: Um-
gang mit sexuell-
motivierten Über-
griffen 
 
(5) Jedem Teilneh-
mer wird vom Refe-
rat Soziales und 
Antidiskriminie-
rung eine Teil-
nahme- 
bescheinigung 
ausgestellt. 
 
§ 8 Anerkennung 
anderer Awaren-
ess-Schulungen 
 
(1) Der AStA kann 
Awareness-Schu-
lungen die nicht 
durch den AStA 
selbst durchgeführt 
werden, jedoch den 
Voraussetzungen 
des § 7 Abs.4 ent-
sprechen, anerken-
nen. Der 

 
(2) Alle neuge-
wählten Fach-
schaftsratsmit-
glieder sowie alle 
neugewählten 
Vorsitzenden 
von Initiativen mit 
einer Mitglieder-
zahl von 12 oder 
mehr Personen 
sollen an der 
Schu- 
lung teilnehmen. 
 
(3) Der AStA kann 
auf Antrag eines 
Studierenden eine 
zusätzliche Awa-
reness-Schulung 
anbieten. Auf be-
gründeten Antrag 
von 12 Studieren-
den oder mehr 
muss eine Awa-
ren- 
ess-Schulung in-
nerhalb von 6 Wo-
chen durch den 
AStA durchgeführt 
werden. 
 
(4) Die vom AStA 
durchgeführte 
Schulung soll 
mindesten ausfol-
genden vier Mo-
dulen be- 
stehen: 
 



 
 

Beschluss auf die 
Anerkennung er-
folgt durch einfa-
che Mehrheit. 
(2) Für diese Schu-
lung müssen die 
entsprechenden 
Teilnahmenach-
weise beim AStA 
ein- 
gerichtet werden. 
 
(3) Die Anerken-
nung erfolgt für ei-
nen Zeitraum von 
24 Monate. 
 
§ 8 Schlussbestim-
mungen 
 
(1) Veranstaltun-
gen und Projekte, 
für welche vor dem 
Inkrafttreten dieser 
Richtlinie ein 
Projektantrag beim 
AStA eingereicht 
wurden, gilt nur die 
RL-Projekte in der 
Form vom 
27.06.2023. 
(2) Diese Richtlinie 
tritt am 02.04.2024 
in Kraft 
 

a. Modul 1: Einfüh-
rung in die Awa-
reness-Arbeit 
b. Modul 2: Um-
gang mit Alkohol-
konsum und dem 
Überkonsum von 
berauschen- 
den Mitteln 
c. Modul 3: Um-
gang mit diskri-
minierenden Vor-
fällen 
d. Modul 4: Um-
gang mit sexuell-
motivierten Über-
griffen 
 
(5) Jedem Teil-
nehmer wird vom 
Referat Soziales 
und Antidiskrimi-
nierung eine Teil-
nahme- 
bescheinigung 
ausgestellt. 
 
§ 8 Anerkennung 
anderer Awaren-
ess-Schulungen 
 
(1) Der AStA kann 
Awareness-Schu-
lungen die nicht 
durch den AStA 
selbst durchge-
führt 
werden, jedoch 
den Vorausset-
zungen des § 7 



 
 

Abs.4 entspre-
chen, anerkennen. 
Der 
Beschluss auf die 
Anerkennung er-
folgt durch einfa-
che Mehrheit. 
(2) Für diese 
Schulung müssen 
die entsprechen-
den Teilnahme-
nachweise beim 
AStA ein- 
gerichtet werden. 
 
(3) Die Anerken-
nung erfolgt für 
einen Zeitraum 
von 24 Monate. 
 
§ 8 Schlussbe-
stimmungen 
 
(1) Veranstaltun-
gen und Projekte, 
für welche vor 
dem Inkrafttreten 
dieser Richtlinie 
ein 
Projektantrag 
beim AStA einge-
reicht wurden, gilt 
nur die RL-Pro-
jekte in der Form 
vom 
27.06.2023. 
(2) Diese Richtlinie 
tritt am 02.04.2024 
in Kraft 
 



 
 

 
 

 65 AStA-Mo-
bilität 

Der AStA möge bei 
dem StuPa die Auf-
hebung des bishe-
rigen Beschlusses 
zum VBB-Semes-
terticket beantra-
gen, sowie die An-
nahme des Ver-
tragsangebotes für 
ein bundesweites 
Semesterticket für 
das 
Sommersemester 
2024 zum Preis von 
176,40 Euro. Dieser 
Betrag entspricht 
60% des Preises des 
Deutschlandtickets. 
Die Annahme des 
Vertrages würde 
den 
Allgemeinen Stu-
dierendenaus-
schuss (AStA) zur 
Unterzeichnung 
befugen. 

Der AStA wird bei 
dem StuPa die 
Aufhebung des 
bisherigen Be-
schlusses zum 
VBB-Semesterti-
cket beantragen, 
sowie die An-
nahme des Ver-
tragsangebotes 
für ein bundes-
weites Semester-
ticket für das 
Sommersemester 
2024 zum Preis 
von 176,40 Euro. 
Dieser Betrag ent-
spricht 
60% des Preises 
des Deutschland-
tickets. Die An-
nahme des Ver-
trages würde den 
Allgemeinen Stu-
dierendenaus-
schuss (AStA) zur 
Unterzeichnung 
befugen. 

8 0 0 

 66 AStA Ver-
waltung 

Der AStA möge die 
Beitragsordnung 
aufheben und an 
dem Deutsch-
landsemesterticket 
anpassen. 

Der AStA be-
schließt, dass es 
die Beitragsord-
nung aufhebt und 
an dem Deutsch-
landsemesterti-
cket anpasst. 

8 0 0 

 67 AStA Sport Der AStA möge auf 
Social Media den 
ÖPNV-Streik unter-
stützen. 

Der AStA be-
schließt, dass es 
auf Social Media 
den ÖPNV-Streik 
unterstützt. 

8 0 0 



 
 

 
 
 
 
 


